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„„Geschlossene Geschlossene 
UnterbringungUnterbringung““ und und 
Psychiatrie als Psychiatrie als „„letzte letzte 
MMööglichkeitglichkeit““ der Jugendhilfeder Jugendhilfe

JJöörg M. Fegert  Ulmrg M. Fegert  Ulm



Freiheitsentziehende Maßnahmen im 
Jugendalter als ultima ratio

• Güterabwägung zwischen Risiken und Chancen 
bedingt zunächst die Feststellung, dass das 
normale Repertoire an Hilfen und Interventionen 
ausgeschöpft ist.

• Hierbei gilt es zu prüfen:
– Hilfen zur Erziehung, insbesondere stationäre Hilfen
– Kinderpsychiatrische Behandlung

• Auch medikamentöse Behandlungsversuche
– Kombinierte Ansätze
– Haltung der Sorgeberechtigten
– Information von Behörden und Gerichten



Pädagogisch vs. Psychiatrisch begründete Eingriffe in 
Grundrechte

• § 1631 b BGB gibt  den Sorgeberechtigten die Erlaubnis 
freiheitsentziehende Maßnahmen aus pädagogischen 
Gründen oder auch aus akut psychiatrischen Gründen in 
geeigneten Bedingungen realisieren zu lassen.

• Unterschiedliche Feststellungskriterien
– Psychiatrische Akutsituation

• Fremd- und Selbstgefährdung
• Deutlich verminderte Steuerungsfähigkeit
• Keine Krankheitseinsicht
• Extrem auffälliger psychopathologischer Befund mit expliziten 

psychopathologischen Phänomenen wie z. B. Halluzinationen, z. B. mit 
imperativen Stimmen)

– Pädagogisch auswegslose Situation, Charakterisika:
• Chronizität
• Pervasivität
• Auswegslosigkeit in Bezug auf die Schul- oder Ausbildungssituation
• Verlust von Peer-Kontakten oder höhere Abhängigkeit in einer 

subkulturellen Peer-Group
• Stark reduziertes globales Zurechtkommen



Anstieg der Verfahren auf Genehmigung der 
Unterbringung eines Kindes gemäß § 1631 b BGB

• 1999: 4.662 Verfahren und 387 Anträge auf Ver-
längerung der Unterbringung

• 2000: 6.156 Verfahren und 474 Anträge auf Ver-
längerung der Unterbringung

• Da die Jugendhilfe nur einen sehr geringen 
Anteil geschlossener Plätze hat, sind die 
meisten Unterbringungen mit Freiheitsentzug 
wohl in der Kinder- u. Jugendpsychiatrie 
durchgeführt.

• Häufig fehlen Einrichtungen zur Versorgung von 
Jugendlichen mit psychiatrischen und 
Drogenproblemen.

• Problematisch ist auch der fehlende Rehabilita-
tionsbereich.



Studie LJA Brandenburg 33 Beschlüsse bezogen auf 25 
Ki./Jug erkennbare psychiatrische Indikationen

Jungen Mädchen Gesamt
Akute Selbstgefährdung 2 2 4

Akute Fremdgefährdung 1 1 2

Akute Drogenintoxikation 4 5 9

Psychotische Symptomatik: 
keine Selbststeuerung mehr 1 1

Behandlung 
lebensbedrohlicher Krankheit 1 1

Anzahl Beschlüsse 6 6 12





Zwangsmaßnahmen mit Freiheitsentzug 
in der KJPP 

• BRD derzeit 133 Kliniken mit 5500 
Behandlungsplätzen, davon 1/5 teilstationär
– Ca. 7,4 Behandlungsplätze / 100000 Einwohner

• Freiheitsentzug in KJPP (Fälle pro Jahr)
– Maßregelvollzug                                      46
– Begutachtung nach § 126 a StPo            48
– § 1631b BGB                                       2340
– PsychKG und andere 340

• Rund 14% der Klinikstationen haben spezielle 
bauliche Vorraussetzungen  



Wo sind die Verschollenen ?

• Familiengerichtsstatistik ca.         6500 Fälle
• KJP 1631b                                    2340

• Ca. 4000 Fälle in der Jugendhilfe aber 
offiziell nur ein paar hundert Plätze

• In der KJP werden jährlich ca.30 000 Kinder 
behandelt
– Deutlich unter 10% sind von gerichtlich 

geprüften Eingriffen in Grundrechte betroffen



3. Deutscher Kinderrechtetag der National Coalition zur 

Umsetzung der UN-KRK agjnc@aol.com

• Art.3 Kindeswohlvorrang, Art. 37 ultima 
ratio, Achtung der Würde, Rechtsbeistand, 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen

• Berichtspflicht
– Relativ gute Datenlage zu U-Haft & 

Jugendstrafvollzug
– Klärungsbedarf: Maßregelvollzug
– Klärungsbedarf 1631b
– Grauzone: manche Auslandsmaßnahmen, z.B. 

Glen Mills (vgl. Expertise DJI 2001)



Wo ist der „Wächter“ bei Erlebnispädagogik im Ausland?

SPIEGEL 6, 2004

S.87-88





Sachverständigenkommission des 11.Jugendberichts zur 
geschlossenen Unterbringung (S. 240 f.)

• Möglichkeiten:
– zeitlich eng befristete Maßnahme der Inobhut-

nahme (§ 42 Abs. 3 KJHG) oder
– Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 34 KJHG in 

Verbindung mit einer Genehmigung des 
Familiengerichts gegenüber den 
Personensorgeberechtigten nach § 1631 b 
BGB



Stellungnahme 
Jugendberichtskommission

• In der Praxis haben sich fließende Über-
gänge zwischen offenen, halboffenen, in-
dividuell geschlossenen und geschlossen-
en Formen der Betreuung herausgebildet.

• Quantitativ macht die geschlossene Unter-
bringung bezogen auf alle Heimplätze 
wohl nicht mehr als 1 Promill aus.



• „Es besteht mittlerweile Konsens darüber, 
dass die Kinder- und Jugendhilfe das Pro-
blem unangemessen vereinfachen würde, 
wenn sie geschlossene Unterbringung als 
eine Antwort auf strafbare Handlungen 
von Kindern und Jugendlichen begreifen 
oder diese als solche anbieten würde…
Jenseits dieser grundsätzlichen Positionie-
rung scheint es an der Zeit, innerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe das Thema ‚ge-
schlossene Unterbringung‘ aufrichtiger als 
bisher zu diskutieren.“



• „Dazu gehört erstens anzuerkennen, dass 
jenseits offizieller Beschlusslagen – z. B. 
auf Landesebene – sehr wohl auch in Län-
dern, die offiziell keine geschlossene Ab-
teilung haben, Kinder und Jugendliche ‚si-
cher‘ untergebracht werden, und dass 
zweitens gerade von diesen Ländern ein 
nicht unerheblicher Verschiebedruck aus-
geht.“



• „Es ist doppelbödig, sich einerseits gegen ge-
schlossene Unterbringung und für Lebensweltnähe 
auszusprechen, und gleichzeitig bereit zu sein, im 
Zweifelsfall schwierige Jugendliche in ein anderes 
Bundesland zu verschicken, nur weil in diesem 
Bundesland Plätze in einer Einrichtung mit einer 
geschlossenen Abteilung vorgehalten werden. Nicht 
minder gravierend ist, dass sich aus der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie die Stimmen mehren, die darauf 
hinweisen, dass dort zunehmend Kinder und 
Jugendliche anzutreffen sind, die eher in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
gehören.“



Stellungnahme der Bundesregierung

• „Die Bundesregierung teilt die Position der 
Sachverständigenkommission zur ge-
schlossenen Unterbringung von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe. Sie weist darauf hin, dass ge-
schlossene Unterbringung auf der Rechts-
grundlage des SGB VIII in Verbindung mit §
1631 b BGB keinen Straf- bzw. Strafer-
satzcharakter hat.“



• „Auch zielt die geschlossene Unterbringung 
nicht auf Sicherung oder Verwahrung ab, 
sondern hat maßgeblich auf den erzieherischen 
Bedarf abzustellen. 

• Auf der anderen Seite hält die Bundesregierung 
in spezifischen fallbezogenen Konstellationen 
freiheitseinschränkende Unterbringungsformen 
in der von der Kommission dargestellten 
differenzierten Art für geeignet, um auf diese 
Weise einen Einstieg in eine pädagogische 
Beziehung zu schaffen, der sich manche Kinder 
und Jugendliche anderenfalls von vornherein 
entziehen. 



• Wie die Sachverständigenkommission fest-
stellt, können Versuche, ‚schwierige Kinder 
und Jugendliche in die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie oder in oftmals 
unzureichend geeignete erlebnis-
pädagogische Projekte abzuschieben, nicht 
überzeugen.“



Fallbeispiel 1
Ungerechtfertigte geschlossene Unterbringung in einer 

jugendpsychiatrischen Klinik nach § 1631 b BGB
• 15jähriger Junge, Verdachtsdiagnose Asperger-

Syndrom
• Sozial isoliert, gute Leistung auf dem Gymnasium, 

massive aggressive Auseinandersetzungen mit den 
Eltern, insbesondere mit der Mutter, mehrmals 
mussten bei solchen „Kämpfen“, die auch zu 
Verwundungen führten, Nachbarn und Polizei zu 
Hilfe geholt werden

• Eltern beantragen Gerichtsbeschluss ohne Wissen 
des Jungen, eine Anhörung des Pat. hatte nicht 
stattgefunden, 4 Tage vor Weihnachten stationäre 
Aufnahme bei gleichzeitiger Weigerung der 
Kindeseltern über Weihnachten und Neujahr mit dem 
Jungen Kontakt zu haben



Fallbeispiel 2
• Magersüchtiges Mädchen, 14 Jahre
• In der Vorgeschichte 5 stationäre Behandlungen in unterschiedlichen 

Kinderkrankenhäusern
• Derzeit 23 kg bei einer Größe von 1,79 m
• Extreme Bradikardie, Lanugobehaarung etc.
• Lehnt Behandlung ab, will sich einen Tag nach der stationären 

Aufnahme, die auch nur auf Druck der Hausärztin und des 
Jugendamts unter Androhung familiengerichtlicher Maßnahmen 
zustande kam, von den Eltern abholen und gegen ärztlichen Rat 
entlassen lassen.

• Inobhutnahme gegen ihren Willen nach § 40 (3) KJHG
• Keine Zustimmung der Eltern
• Familiengerichtliche Verhandlung
• Eltern sind anwaltlich beraten, fürchten um Sorgerecht und stellen 

über Anwalt Antrag nach § 1631 b BGB
• Positiver Verlauf



Fallbeispiel 3

• Mädchen, 14 Jahre, seit ca. 2 Jahren auf Trebe
• Nach Angaben der Eltern Drogenkonsum, fraglich 

Prostitution
• Eltern beantragen beim Familiengericht 

Genehmigung zur Unterbringung des Mädchens in 
einem geschlossenen Mädchenheim

• Gericht veranlasst Vorführung des Mädchens durch 
das Jugendamt mithilfe der Polizei zur mehrtägigen 
stationären Beobachtungsunterbringung zur 
Erstellung eines Sachverständigengutachtens gemäß
§ 70 e Abs. 2 und § 68 b Abs. 4 FGG

• Patientin bleibt freiwillig, wird in offene 
Jugendhilfeeinrichtung vermittelt



Fallbeispiel 4

• Knapp 18jähriger Jugendlicher wird von der Polizei 
bei vorliegendem Gerichtsbeschluss nach § 1631 b 
BGB zur geschlossenen Unterbringung „vorgefahren“

• Es liegen 5 mehr oder weniger ausführliche 
unterschiedlich begründete fachärztliche und nicht 
fachärztliche Gutachten vor, die seit 15. Lebensjahr 
geschlossene Unterbringung im Heim empfehlen.

• Gerichtsbeschluss offensichtlich aus 
„Torschlusspanik“

• Psychiatrischer Befund, chronischer Drogen-, 
Alkohol- und Tablettenabusus, Wahnsystem mit 
Größen- und Beeinflussungsideen, keine akute 
Selbst- und Fremdgefährdung, keinerlei 
Behandlungsmotivation, entweicht zweimal für kurze 
Zeit, kommt freiwillig zurück, entlässt sich zu seinem 
18. Geburtstag



Chancen

• Ambivalenz
• Noch vorhandene Entwicklungsperspektive
• Realisierung eines Behandlungssettings
• Herauslösen aus Subkultur
• Verhinderung von massiver Selbst- bzw. 

Fremdgefährdung



Risiken

• Freiheitsentzug
• Massiver Eingriff in Privatsphäre (vgl. Dippold, 

Wiethoff & Fegert 2000, Fegert 2000, Spieszel
2002)

• Alle Energie wird aufgebracht auch dieses Setting
zu „knacken“

• Kein Transfer in andere Settings
• Wegsperren ohne Konzept
• Aggressive sadistische (Re-)Aktionen



Gefahren für den Betroffenen und 
seine Mitpatienten

• Eskalation innerhalb des stationären Settings
• Dadurch Gefährdung von Mitpatienten bzw. 

anderen untergebrachten Jugendlichen
• Schaffung falscher und irrealistischer 

Vorstellungen über das Ausmaß der Fürsorge und 
des Kümmerns bzw. der Haltefähigkeit

• Emotionale Eskalation bis hin zur Krise und 
Dekompensation



Handlungsrepertoire im Grenzbereich

• Freiheitseinschränkung
- nur Station, Bettruhe, nur in Begleitung…
- Isolierung

- Zelle, Time Out
- Fixierung

• Körperliche Gewaltanwendung
- Festhalten
- Gabe einer Spritze bei gleichzeitigem Festhalten

• Medikamentöse “Ruhigstellung“
• Gratifikationsentzug
• Kontaktsperre
• Zwangsernährung, Sondierung
• Diagnostische Zwangsmaßnahmen



Handlungsrepertoire

• Absicherung und Dokumentation der 
Entscheidung 
- akut: Anordnung durch Behandler, Doku in 
Pflegebericht
- perakut: Eingreifen des Stationspersonals 
sofortige Info des Stationsarztes bzw. 
Dienstarztes, Entscheidung zur Behandlung 
gegen den Willen nur nach Info der 
Sorgeberechtigten und/oder (wenn diese nicht 
zu erreichen sind) auf Anordnung eines 
Facharztes (OA) und gerichtl. Anordnung
- Regelfall: Visitenentscheidung (Dokumentation 
und Übergabe)



AACAP  Practice Parameter for the prevention and 
management of aggressive behaviour

in child and adolescent psychiatric institutions, with special
reference to seclusion and restraint
J.Am.Acad 41:2 Supplement Feb.2002

• Level 1 Nichtrestriktive Interventionen
– Prompting, Belohnungsprogramme, time-out unter 

30min, verhandeln
• Selbstkontrollaspekt

• Level 2 Restriktive Interventionen
– Extinction, Zimmerarrest

• Sicherheitsaspekt  (Interventionen sollten vorher geplant und 
angekündigt sein, das Scheitern auf Level 1 sollte dokumentiert 
werden)

• Level 3 Restriktivste Interventionen
– Festhalten, Einschließen, Fixieren und „chemical restraint“

• Schutz anderer und des Betroffenen



Barnett, DosReis,Riddle & the Maryland youth practice
improvement committee for mental health

• Problemdefinition (3 Stufen)
– Definition der Zielsymptome
– Feststellung des Schweregrads
– „why now“ (Besuch, Wechsel im Betreuungsteam, 

Familieninteraktion etc.)
• Zielbeschreibung

– Reduktion von Zielsymptomen
– Aufrechterhaltung von:

• Sicherheit
• Autonomie
• Milieu

• .Am.Acad. 41:8 2002 p. 897-905



Festlegung des unmittelbar notwendigen Interventionsniveaus

• Level 1 Verhaltensmanagement, Gespräch
– Zielsymptome: opp. Verh., Ärger, Wut, selbstberichtete Verzweiflung, 

verbale Attacken
– Schweregrad: nicht gefährlich, Bedrohung des Milieus
– Primäres Ziel: Autonomie und Milieu bewahren

• Level 2  Räumliche Trennung, erhöhte Personalpräsenz,        
symptomspezifische Medikation

– Z.: Stress, Angst, Agitation, Zerstörung von Sachen, Bedrohung
– S.: potentielle aber nicht perakute Gefahr
– Z.: Reduktion der Zielsymptome

• Level 3  Sedierende Medikamente, Festhalten, Isolation, 
Fixierung, Einschluß

– Z.: Aggressives Verhalten mit Selbst- u./oder Fremdgefährdung
– S.: akute Gefahr
– Z.: Sicherheit

• Anschließend: Monitoring und Feedback



Vermeidung der zyklischen 
Ausstoßung

• Achtung vor dem Honeymoon, keine zu großen 
Zugeständnisse machen.

• Frühzeitige Wahrnehmung von Spaltung im Team, 
dann z.B. Umverteilung von Aufgaben, 
Zuwendung, etc.

• Zur Vermeidung von Ausstoßung zusätzliche  
Ressourcen: wie Sitzwachen oder auch 
disziplinarische Beurlaubung nach Hause.



Fairness und Gerechtigkeit

• Beschwerdemanagement
- Rotes Telefon
- Patientenführsprecher, Jugendamt
- Information über Rechte
- Prinzipien praktizieren, z.B.: rechtliches

Gehör, Nachbesprechung von Zwangsmaßnahmen, 
Ankündigung von syptombezogenen Interventionen

- Diskussion über Gewaltverbot in der
Erziehung, versus häusliche Gewalt-
erfahrung etc.



Untersuchung zur Information und Partizipation 
in der KJP - Behandlung

• Vorstudie: qualitative Befragung in Rostock , 
Entwicklung der Fragebögen (2000)

• Hauptstudie: konsekutive Aufnahmen in 2001
– Rostock und ZfP Weissenau
– N 296
– Verläufe nur in HRO n = 110

• Förderung VW Recht und Verhalten
– Leitung: J.M.Fegert und G. Wolfslast
– Mitarbeiterinnen: I. Dippold, S. Rothärmel, K. Wiethoff
– Kooperationspartner: A.Naumann und L. Konopka



Hat Dich jemand über Deine Rechte aufgeklärt?
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Ist es Dir wichtig, daß Dich jemand über Deine Rechte aufklärt?
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Ulmer Heimkinderstudie 

• Insgesamt nehmen 19 Einrichtungen mit 
über 800 stationären Plätzen teil.

• Die größte Einrichtung verfügt über 106 
stationäre Plätze, die kleinste über 6.

• Die Stichprobe beinhaltet Einrichtungen mit 
berufsbildenden Angeboten, Schulen für 
Erziehungshilfe sowie Kleinstheime.



Stichprobe

Einrichtungsart
Anzahl der
teilnehmende
Einrichtungen

Davon mit 
E-Schule

Anzahl der 
Probanden 
bzw.
Heimplätze

Kleinstheime
N < 20 Plätze

4 0 43

Einrichtung von 
mittlere Größe 11 4

Ca. 430

Große 
Einrichtungen
N   > 60 Plätze

4 4 Ca. 330

Summe 19 8
Ca. 800



Erste Ergebnisse

Ergebnisse für 8,5 Einrichtungen mit  282 Kindern 
und Jugendlichen:

1. Beschreibung der Stichprobe:

• Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen

• Alter bei der Aufnahme

• Sozialer Status, Elternsituation, Lebenssituation vor der
Heimunterbringung

• Schulart



Regelschule
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Beschreibung der Teilstichprobe
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Auffällig im Screening (CBCL/YSR)
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Scheiterer – Karrieren: negative 
Konnotation von Hilfen

• Kind oder Jugendlicher versucht zu 
beweisen, dass er auch hier herausfliegt

• Verständlich machen, dass es sich um eine 
Chance handelt

Idee Assessmentcenter
- Plätze für die Weiterversorgung 
erkämpfen, aufbauen auf Stärken und 
Ressourcen 



Gefahren innerhalb des Systems

• Zynische Verschiebebahnhöfe durch 
Fehlplatzierung in Psychiatrie (GA LJA 
Brandenburg)

• Keine hinreichende Diagnostik vor weitreichenden 
Maßnahmen durch: 
– Fehlen von kinderpsychiatrischer Kompetenz in 

Clearing-Stellen der Jugendhilfe
– Verweigerung der Jugendpsychiatrie in Bezug auf den 

diagnostischen Auftrag
– Keine Berücksichtigung der Position des Jugendlichen, 

weil alle Erwachsenen „Druck“ haben 
– Keine Qualitätsstandards



Alternativen

• Intensive pädagogische und therapeutische 
Maßnahmen
– z.B. Clean-Kick über 95% freiwillig

• Auch Einzelmaßnahmen
– Kritik: Ausbildungsstand der Betreuung, 

Supervision, Teameinbringung etc.
• Erlebnispädagogische Maßnahmen

– Kritik: nicht ohne hinreichende Diagnostik, nicht 
für bestimmte Diagnosegruppen, nicht ohne 
Gerichtsbeschluss, z.B.Hearing auswärtiges 
Amt, bayrische Gesetzgebungsinitiative zur 
Streichung von Auslandsmaßnahmen (Herbst 
2003)



Mehr Information zu diesem Vortrag und zu unserer 
Klinik finden Sie im Internet: www.uni-ulm.de/klinik/kjp
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